
Gerichteten die Exiſtenzberechtigung Wihrethen dieſer dem erſteren.
Der Verſtandes⸗ und Willensmen findet den Gemüt und Phantaſie⸗
vollen weich und unmännlich und dieſer jenen kalt, wenig
liebevoll, abſtoßend.

Urde jeder von der Art des andern UL agen, ſie ei nicht die
ſeinige, ſo hätte er durchaus recht; nUL oft aber beurteilt ſie
als alſch, ſeiner Art gegenüber als darin iegt der Fehler
Schaffte denn dieſelbe Schöpferkra nicht Tauben bwo als er,
Weichtiere owohl, als Wirbeltiere, biegſames Rohr ſowohl, als
ſtämmige Eichen? Und Et ES nicht nach jedem Schöpfungswerk
ott ſah Es, und ES war gut? nicht „Es laſſe die Erde
ras ſproſſen, das grünet und Samen rägt, und Fruchtbäume, die
a Früchte bringen nach ihrer Art?“ (1 Mof 1, 140

Bei Gott hat Geſchaffene Raum. Er äßt in ſeiner
berechtigten Art wachſen und gedeihen; nur der kleine enſ will
bloß eine, nämlich eine Art gelten ſſen Möchten wir doch alle
uns von Gottes und Weite aneignen und der bekannte

n omnibus Caritas
Spruch uns ganz beſeelen: necessariis unitas, dubiis libertas,

Die Abſolutionsvollmachten in Tödesgerahr.
Von Dr jur Call. Heribert Jone Cap., Münſter (Weſtfalen).

Schluß.)
Bei dieſer Sachlage erhebt ſich faſt von die Frage: Was

eſchi aber, In einem beſtimmten der öniten dieſe
Anordnungen nicht ausführt? Verfällt dann wieder der
Zenſur ähnlich wie mn dem 0  E  7 In welchem überhaupt keinenRekurs eingelegt hat?

Wer zur Beantwortung dieſer rage das alte Recht ate
zie  7. mo wohl zunächſt Im bejahenden Sinne antworten An
den Apoſtoliſchen tuhl war nämlich die Frage gerichtet worden
An Obligatio Standi mandatis ecelesiae Sit 8Sub reineidentiae?
Hierauf die OFffieii März 1892 geantwortet:
Alfirmative. Dieſer Umſtand legt ES nahe, Unter erufung auf
Cl. das Eue Recht nach dem en erklären und alſo ſagen,
wer die Weiſungen, die ihm un einem ſolchen Allé von dem zu⸗
ſtändigen Obern zugehen, nicht befolgt, verfä wiederum der Zenſur

Enn man aber die ſſung des Geſetzes m Cohll 2252— gena
1e dann önnte man doch edenten bekommen. Der größeren
Klarheit ſei der betreffende Kanon hier im authentiſchen Text
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angeführt: „Qui IN periculo mortis constituti. Sacerdote, spécialis
facultatis eXperte, receperunt absolutionem ab aliqua censura ab
homine Vel CeIlSUTa specialissimo modo Sedi Apostolicae CT-

Vàtad, enentur, POS COnvaluerint, Obligatione recurrendi,
8U reineidentiae, 20 ilum, qui Ulit, 81
agatur de Cellsura ab homine; ad Poenitentiariam Vel 20 Epi-
SCOPUIU aliumve facultate praeditum, 20 QIII GG.  — 2254., § 1,
81 de SGGIISUTa jure; mandatis parendi. cc Aus
dieſer ellung des „Sub reineidentiae“ nicht etwa m
mittelbarer Verbindung mit „0bligatione“, ondern mit „Lecurrendi“,
und eingeſchloſſen In einen Satz, der nur vom ekur handelt,
gewinnt man aſt den indruck, daß dieſes „Sub reineidentiae“
ſich nuL auf den CtUr bezieht. Dieſer Eindruck ird noch verſtärkt,
wenn man ieht, daß das 50TUmgue mandatis parendi“ erſt AQm

ſteht, Uund zwar Ar mehrere Mittelglieder und ogar durch
zwei II  Unkte von „Sub reineidentiae“ getrennt. Trotz
dieſer Erwägungen hält aber Vermeerſch⸗Creuſen den leder
intritt der Zenſ für wahrſcheinlicher als den Nichteintritt.“) Aus⸗
ſchlaggebend für dieſen Autor iſt der are brtlau der eben an

geführten Entſcheidung des heiligen Offiziums. EL bei näherem
Zuſehen ſcheint dieſer Grund doch nicht 0 durchſchlagend ſein.
Wenn EeS nämlich Im en Recht Ei die „0bligatio standi Man-
datis CClesiae“ verpflichte „Sub poena reincidentiae““, dann muß
man auch wiſſen, was das alte Recht dieſer Stelle Uunter der
„Obligatio sStan di mandatis“ verſte Hierüber aber gibt uns
die ſchon erwähnte Antwort des heiligen Offiziums vom März
1892 ſelbſt Uskunft. aſe heißt ES nämlich „Obligationem
tandi mandatis 6Clesiae importare SiVEe Per 86, SIve PeT
COnfessarium 20 Pontificem recurrendi, eiusque mandatis
Oboedien di VCI absolutionem pétendi Hieraus geht
hervor, daß ImM en 62 unter der „Obligatio sStandi mandatis“
einn doppeltes verſtanden Urde, nämlich erſtens die Pflicht
kurrieren und zweitens die Pflicht, die erhaltenen Weiſungen 3u
beobachten. Von dieſer verſtandenen „0bligatio Standi mandatis“
wurde dann geſagt, ſie verpflichte „Sub reineidentiae“. Im

Recht aber werden eſe beiden en rekurrieren und
die erhaltenen Weiſungen beobachten nicht mehr unter einem
Ausdruck zuſammengefaßt, ondern wie wir eben geſehen Aben

eit voneinander getrennt. nter dieſen Umſtänden aber kann
man nicht mehr agen, daß das alte Recht Im unverändert  ——
zur Darſtellung gebracht worden ſei Alſo muß, inſofern eine Ab⸗
weichung vorliegt, das CUE Recht auch nicht nach dem en Tklärt
werden, ondern ES iſt nach Cdll 6, 30 nach ſeinem eigenen brtlau

interpretieren. Betrachtet man ahber den OTtlau allein, dann

n,Epitome 11. n. O 452,
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wird man zugeben müſſen, nicht derart iſt, daß man das „Sub
reinéidentiae“ auf das 77 mandatis parendi“ be

ziehen müſſe Da aber Pönalgeſetze nach Call. 19 ſtrikte inter⸗
pretieren ſind, genügt dieſer Umſtand völlig, mit Grund be
aupten können, die Beobachtung der erhaltenen Weiſungen
ſei nicht SUb O0OEa reineidentiae“ vorgeſchrieben.

Damit iſt aber ſelbſtverſtändli noch ange nicht geſagt, daß
uUun deshalb der Pönitent dieſe eiſungen nicht beobachten müſſe
Sondern derſelbe hat vielmehr ſicherlich die ſtrenge ewiſſen
pflicht, ſich dieſe Weiſungen 3 halten Tut EL dies aber trotzdem
nicht, ſündigt EL chwer und kann nicht von ſeinen Sünden 1o8
geſprochen werden, wenn die ihm auferlegten nicht
erfüllen III Demnach cheint m Wirklichkeit kein großer Unterſchied

beſtehen, ob nun die Beobachtung dieſer Weiſungen 8Sub
reineidentiae vorgeſchrieben ſei oder nicht; auf jeden Fall muß ſich
nämlich der Betreffende ügen T

ſächli eſteh aber der große
Unterſchied, daß, enn eLr ſich nicht fügt, ſich keine CUE Zenſur
zuzieht und demnach auch nicht EeS ſich einen Prieſter
andelt die Irregularität, rotzdem ſeine prieſterlichen
Funktionen weiter ausübt.“ Demzufolge braucht man auch nicht,
wenn ſich ein olcher ſchließlich doch bekehrt, abermals nach Rom

rekurrieren, ondern der Pünitent muß nuLl die Weiſungen, die
bei ſeinem erſten Rekurs ſchon erhalten hat, letz ausführen.

Von dieſem alle, bei dem jemand die erhaltenen Weiſungen
nicht Tfüllt, iſt der andere Fall zu unterſcheiden, bei dem jemand
mit des Bei  ater rekurriert nd dann Aus Leichtſinn
dieſem Beichtvater nicht zurückkehrt, AUm- die Veiſungen Eemp
fangen. Hier ird man ſagen müſſen, daß ein olcher nicht den
Rekurs einlegte, der Im Kodex vorgeſchrieben iſt Denn 3 dieſem
Rekurs gehört EeS nicht nUr, daß man den höheren O  bern chreibt,
ondern auch, daß man deſſen Antwort entgegennimmt.“) Wenn
aber jemand m der vorgeſchriebenen Weiſe nicht rekurrierte, dann
fällt E 7. wie QAus Cdll 2252 klar hervorgeht, wieder Wil die rühere
Zenſur zurück

Wie aber der Kodex im Ccull 2254, auf den Call. 2252 verweiſt,
klar ſagt, gibt ES auch Gründe, die vo Rekurs entſchuldigen:
wenn nämlich nicht eingelegt werden könnte ohne große Unan⸗
nehmlichkeiten sine gravi ineommodo. Selbſtverſtändlich andelt
* ſich dabei nicht Unannehmlichkeiten, die mit jeder derartigen
Eingabe ſich verbunden ſind, ſondern Unannehmlichkeiten,
die mehr außerlit  7 zufällig gerade In dieſem 0  E vorhanden ſind.
Derartige Unannehmlichkeiten können ſich ſowohl auf Seite des
Beichtvaters als auch auf Seite des Bei  mnde finden, 65* wenn

Vgl. Gall. 985, 70
Arregui, ummarium Theol Moral.5, N. 0 6147, 30
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in eier unwirtlichen Miſſionsgegend 88 Antwort nur ehr ſchwer
dem Beichtkinde übermittelt werden kann oder wenn Gefahr iſt,
daß andere, die Eltern oder der andere Eheteil den Brief öffnen
oder auf argwöhniſche Gedanken kommen.

Ein olches „incommodum“ liegt auch vor, wenn der Pönitent
nicht rekurrieren und auch nicht dem Beichtvater, von dem

abſolviert Aurde, zurückkehren kann, EeS ihm aber er ankommen
würde, bei einem anderen rieſter noch einmal die Sache

beichten und mit ſeiner rekurrieren. lar geht dies aus
einer Antwort des heiligen Offiziums hervor. QL nämlich an⸗-

gefragt worden, ob eine Entſchuldigung vom Rekurs vorliege, wenn
ein Beichtkind, ſich nicht lbſt nach Rom wenden könne, nicht
Iin der Lage ſei, den Beichtvater, von dem *2 abſolviert worden ſei,
wieder aufzuſuchen, anderſeits EeS aber als Schweres emp⸗
finden ürde, ſich einen anderen Beichtvater wenden. Auf
dieſe Anfrage gab das heilige izium Unter dem September 1900
eine bejahendeI

LIIU aber ein ſolches Hindernis ein, dann iſt das Beichtlind
damit nicht auch chon von En Verpflichtungen befreit.
Zunächſt kann nämlich der Fall liegen, daß das Hindernis voraus⸗
ichtlich nach einigen Monaten aufhört. In dieſem Falle iſt dann
das Beichtkind verpfli  El, nach dem Afhören des inderniſſes

rekurrieren, denn die Zeitbeſtimmung des Kodex dient nach Ver—
meerſch⸗Creuſen 20 urgendam, nicht 20 finiendam obligationem.?)
ind die Verhältniſſe aber ſo, daß das Hindernis vorausſichtlich
niemals zeſſiert, dann kann beim Urgentior der Beichtvater
doch die Abſolution erteilen und des Rekurſes eine entſprechende
Buße auferlegen. Ausgenommen hievon iſt nuLl die durch CAdII 2367
verhängte Zenſ Dieſe nUuTL für den Urgentior gegebene Be
willigung kann man Uunter Berufung auf Gal. auch auf die Ab'
Olution In Todesgefahr ausdehnen, daß auch hier dem Beicht
kinde für den Fall, daß EeS wieder geſund würde, aber niemals Tre
kurrieren könnte, entſprechende erte auferlegt werden önnten

1e8 wären alſo Ausnahmen, bezw Einſchränkungen, welche
der odex in Gall. 882 m bezug auf die Abſolution in Todesgefahr
macht

Manche Autoren aber machen 3Um eil Unter Berufung
auf andere CanOnes noch weitere Einſchränkun

Hier Omunt zunächſt Noldin m Betracht, der wohl die weiteſte
Einſchränkung macht, wenn EL ſagt, daß ein mit einem Hindernisoder einer Zenſur behafteter Prieſter nur dann erlaubterweiſe
abſolviert, un kein anderer Prieſter, der von jedem Hindernisoder jeder Zenſur frei iſt, zugegen

XXXIII, 226
Vermeerſch⸗Creuſen, Epitome III, n. 0 454, 80
Noldin, Summa 0. W II. 345
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Ein Beweis für dieſe Behauptung wird nicht geführt. Ganz

abgeſehen von can. 882, der für die gültige und erlaubte Abſolution

keine anderen Einſchränkungen kennt als die bereits angegebenen,

dürfte dieſe Behauptung ſich auch wohl kaum vereinbaren laſſen

mit can. 2261. Dort wird nämlich im § 2 geſagt, daß die Gläubigen

aus jedem vernünftigen Grunde, hauptſächlich aber wenn andere

Prieſter nicht vorhanden ſind, einen Exkommunizierten um die

Spendung der Sakramente und Sakramentalien bitten dürfen.

Ausgenommen ſind im § 3 nur jene exkommunizierten Prieſter, die

vitandi ſind oder deren Exkommunikation durch eine kondemna⸗

toriſche oder deklaratoriſche Sentenz feſtgelegt iſt. Ferner wird dann

in demſelben Kanon geſagt, daß ein ſolcher Prieſter auch die Sakra⸗

mente und Sakramentalien ſpenden darf, ohne ſich nach dem Grunde

zu erkundigen, welcher den Bittſteller veranlaßte, gerade ihn um die

Spendung der Sakramente zu bitten. Wie aus dieſen Beſtimmungen

hervorgeht, legt die Kirche es den Gläubigen zwar nahe, ſolche ex⸗

kommunizierte Prieſter nicht um die Spendung der Sakramente

und Sakramentalien zu bitten, wenn andere Prieſter vorhanden ſind.

Aber die Kirche verbietet dies den Gläubigen nicht. Ebenſowenig

verbietet ſie es den betreffenden Prieſtern, und zwar auch dann

nicht, wenn andere Prieſter zugegen ſind. Dies alles aber gilt auch

ſogar außerhalb der Todesgefahr. Für die Todesgefahr ſelbſt aber

gibt die Kirche noch weitere Vollmachten. In §3 desſelben can. 2261

heißt es nämtlich: „Aber von den Exkommunizierten, die vitandi

ſind, ebenſo von anderen Exkommunizierten, gegen die eine kon⸗

demnatoriſche oder deklaratoriſche Sentenz vorliegt, können die

Gläubigen nur in Todesgefahr ſowohl die ſakramentale Abſolution

nach Norm von can. 882 und 2252 erbitten, als auch — wenn andere

Prieſter nicht zugegen ſind — die übrigen Sakramente und Sakra⸗

mentalien.“ Wie alſo aus dieſem Paragraphen hervorgeht, iſt in

Todesgefahr ſelbſt für excommunicati vitandi u. ſ. w. nicht die

erlaubte Spendung der ſakramentalen Abſolution, ſondern nur

die erlaubte Spendung der übrigen Sakramente und Sakra⸗

mentalien von der Abweſenheit anderer Prieſter abhängig.

Demnach kann alſo jeder exkommunizierte Prieſter auch in

Gegenwart anderer nicht zenſurierter Prieſter einen Pönitenten

in Todesgefahr gültiger⸗ und erlaubterweiſe abſolvieren,

wenigſtens wenn er darum gebeten wird.

Selbſtverſtändlich aber bezieht ſich dieſes „erlaubterweiſe“ nur

auf das Kirchengeſetz. Denn wenn ein ſolcher Prieſter die ſchwere

Sünde, durch die er ſich die Zenſur zugezogen hat, noch nicht durch

eine vollkommene Reue getilgt hätte, dann wäre es ihm kraft des

göttlichen Geſetzes verboten, die ſakramentale Abſolution zu ſpen⸗

den, die ja bekanntlich von niemand geſpendet werden darf, der

eine ſchwere Sünde auf dem Gewiſſen hat.

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift.“ II. 1926.

16Ein für leſe Behauptung ird nicht geführt. Ganz
abgeſehen von CGII 882, der für die gültige und erlaubte Abſolutionkeine anderen Einſchränkungen kennt als die ereits angegebenen,
dürfte eſe Behauptung ſich auch wohl kaum vereinb aren laſſenmit Cdull 2261 ort ird nämlich IM geſagt, daß die Gläubigen
Aus jedem vernünftigen Grunde, hauptſächlich aber wenn andere
Prieſter nicht vorhanden ſind, einen Exkommunizierten die
endung der Sakramente und Sakramentalien bitten dürfen
Usgenommen ind Im NUl jene exkommunizierten rieſter, die
vitandi ind oder deren Exkommunikation durch eine kondemna⸗
briſche oder deklaratoriſche Sentenz feſtgelegt iſt Ferner ird dann
n emſelben Kanon geſagt, daß enn ſolcher rieſter auch die Sakra
mente und Sakramentalien penden darf, ohne ſich nach dem Grunde

erkundigen, welcher den Bittſteller veranlaßte, gerade ihn um die
endung der Sakramente bitten Wie aus dieſen Beſtimmungen
hervorgeht, legt die 1 EeS den Gläubigen zwar nahe, olche EV
kommunizierte Prieſter nicht die Spendung der Sakramente
und Sakramentalien 3 bitten, wenn andere Prieſter vorhanden indAber die Kirche verbietet dies den Gläubigen nicht Cbenſowenigverbietet ſie EeS den betreffenden Prieſtern, und zwar auch dann
Nl wenn andere Prieſter ind 168 aber gilt auch
ogar außerhalb der Todesgefahr. Für die Todesgefahr aber
gibt die Kirche noch eitere Vollmachten. In Esſelben Call. 2261
heißt ES nämtlich „Aber von den Exkommunizierten, die vitandi
ſind, ebenſo von anderen Exkommunizierten, die eine kon
demnatoriſche oder deklaratoriſche Sentenz vorliegt, können die
Gläubigen nUuL un ah ohl die ſakramentale Abſolution
nach Norm von Can. 882 und 2252 erbitten, als auch wenn andere
Prieſter nicht zugegen ſind die übrigen Sakramente und Sakra
mentalien.“ Wie alſo Aus dieſem Paragraphen hervorgeht, iſt mn
Todesgefahr elbſt für CXCOmmunieati Vitandi NI te
erlaubte Spendung der ſakramentalen Ab ſolution, ondern nu
die erlaubte Spendung der übrigen Sakramente. und akra⸗
mentalien von der Abweſenheit anderer Prieſter abhängig.Demnach kann alſo jeder exkommunizierte rieſter auch In
Gegenwart anderer nicht zenſurierter rieſter einen Pönitentenn Todesgefahr gültiger⸗ und erlaubterweiſe ab ſolvieren,wenigſtens wenn darum gebeten ird

Selbſtverſtändlich aber bezieht ſich dieſes „erlaubterweiſe“ nur
auf das irchengeſetz. Denn wenn ein ſolcher Prieſter die
Sünde, durch die EL ſich die Zenſur zugezogen hat, noch nicht durcheine vollkommene Reue getilgt 0  E, dann wäre ES ih des
göttlichen Geſetzes verboten, die ſakramentale Abſolution penden die 10 bekanntlich von niemand geſpendet werden darf, der
eine ere Sünde auf dem Gewiſſen hat

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift.“ II 926.
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Nicht ſo Eit geh eine andere Einſchränkung, die Vermcerſch⸗

Creuſen acht Derſelbe ſagt némlich, in Todesgefahr pende ein
zenſurierter Prieſter erlaubterweiſe nUuUL dann die ſakramentale Los
ſprechung, 1 darum gebeten werde.“

eſe Auffaſſung in ſich allerdings nicht EI mit
CaJ. 882 vereinb aren 3u laſſen, der die gültige nd erlaubte
endung des Bußſakramentes in Todesgefahr keine anderen Ein
chränkungen enn als die beiden früher erwähnten. Anderſeits aber

läßt ſich dieſe Anſicht verteidigen durch Berufung auf ClII. 2261
In ſagt nämlich dieſer Kanon, daß emn Exkommunizierter
laubterweiſe die Sakramente und Sakramentalien nicht penden Urfe
mit Usnahme der VF  älle, die I den folgenden Paragraphen
gegeben werden Hierauf heißt EeS in , daß die Gläubigen aus
jedem vernünftigen Grunde einen gewöhnlichen Exkommunizierten

die endung der Sakramente und Sakramentalien bitten
dürften In aher heißt Es, daß In Todesgefahr die Gläubigen
auch von einem Vitandus und einem durch deklaratoriſche oder kon⸗
demnatoriſche Sentenz Exkommunizierten die ſakramentale Abſo
lution erbitten ürften Bei dieſem Wortlaute drängt ſich leicht die
Schlußfolgerung auf alſo darf ein ſo Exkommunizierter auch in
Todesgefahr UL auf Bitten der Gläubigen die ſakramentale
Losſprechung ſpenden. In dieſem haben wir dann eine Iim
Gdll 882 nicht angegeb Ene Einſchränkung oder vielmehr einen gewiſſen
Gegenſatz Cdll 882 Nun darf allerdings nicht EI ange⸗
nommen werden, daß ein Geſetz einem anderen widerſpricht.? Man
muß vielmehr bei jeder Geſetzesinterpretation ſo vorgehen, daß man

ſoweit EeS der Drtlau überhaupt noch irgendwie zuläßt jedes
Eſe ſo erklärt, daß ES mit keinem anderen e n Widerſpruch
tritt Wenn man aher von dieſem Geſichtspunkte ſich leiten läßt,
dann cheint man auch Cdll 2261 noch erklären können, daß
kein egenſa eintritt CcIl 882, der erklärt, daß alle Prieſter
In Todesgefahr von ENn enſuren und Sünden gültig und erlaubt
abſolvieren, abgeſehen von jenen beiden, ſchon wiederholt erwähnten
Ausnahmen. In Cdll. 2261, §3, Dir nämlich beſtimmt, daß In
gefahr die Gläubigen auch von einem Vitandus die Abſo
lution Erbittten dürfen „d IOTIII A III CII Demnach ver
El alſo CAdll 2261 auf CAlI. 882 Deshalb richtet ſich die dem Ex⸗
kommunizierten nach Call. 2261, I, hier iun 83 verliehene Abſo

lutionsvollmacht nach der In CII 882 aufgeſtellten Norm und nicht
umgekehrt. Can 882 macht aber die erlaubte Spendung der Abſo
Ution In Todesgefahr nicht abhängig von dem Erſuchen der Gläubigen.
Alſo pendet In dieſem 0  8 Eeln Exkommunizierter die akra

Vermeerſch⸗Creuſen, Epitome II, IX. 152, nota
Vgl hierüber CaII. 23, der allerdings von Geſetzen andelt, die nach⸗

einander erlaſſen wurden: aber auf Grund von GuII können dieſe Be

ne doch auch auf unſeren all angewendet werden
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mentale Abſolution erlaubterweiſe, auch wennt nicht eigens
darum ebeten wurde Er darf alſo, wenn einen Katholiken
In Todesgefahr findet, denſelben auffordern, eine Gewiſſens⸗
angelegenheit ſofort und bei ihm ſe mn Ordnung 3 bringen. Er
darf, auch wenn der Betreffende bewußtlos iſt, enſelben ruhig
abſolvieren ohne ſich vorher ängſtli fragen, ob der Sterbende
auch einen Vitandus die Abſolution gebeten hätte oder m Be⸗
wußtſein ſeine gu Gewiſſens ſich lieber der Barmherzigkeit Gottes
allein überlaſſen

me andere Einſchränkung für CII 882 ſtellt Genicot auf,
wenn chreibt, ein häretiſcher oder ſchismatiſcher Prieſter
E  önne mn Todesgefahr nuL dann abſolvieren, wenn kein anderer
Prieſter zur Stelle Aehnlich chreibt Göpfert, enl
dürfe die Losſprechung von einem Häretiker oder Schismatiker
1N artieulo Vel periculo mortis nuTL dann Emp
andere atholiſche Prieſter ehle.2)

wenn jeder
Zur beſſeren Würdigung Genicots und er ſei zunächſt

eine emerkung erlaubt zUur ommunieatio III Sacris mit Häretikern
und chismatikern

Vor em muß unächſt unterſchieden werden zwiſchen gottes⸗
dienſtlichen Handlungen der Häretiker, die rein katholiſch ſind,
te endung der Qufe nach Chriſti Willen, und gottes⸗
dienſtlichen Handlungen der Häretiker, In denen ihre Häreſie oder

Ab ergläubiſches 3 U M Ausdruck OImmP Bei der letzten
Klaſſe von Kulthandlungen iſt die communieatio in Sacris tcherli
nicht nUuL durch das Kirchenrecht, ondern auch durch das Naturrecht
verboten, das nicht geſtattet, btt durch einen alſchen bder aber⸗
gläubiſchen Ult verehren. Da ES ſich aber m unſerem
die endung des Bußſakramentes handelt, D eKlaſſe
von Kulthandlungen hier Qus

Was nun jene gottesdienſtlichen Handlungen anbelangt, die
rein katholiſch ind wie endung der von Liſtu eingeſetzten
Sakramente, Enn ſchon Benedikt zahlreiche Autoren, dar⸗
Uunter Sylvius und Lugo, die der Anſicht ſind, eine communi-
Catio ſei durch das göttliche eſe an und für ſich nicht erb oten.d)
Dabei iſt ſelbſtverſtändli vorausgeſetzt, daß Mmit einer ſolchen COIII·
munieatio kein Aergernis und keine Gefahr für den Glauben ver⸗
bunden iſt eſe Anſicht, daß eine erartige communieatio und
für ſich durch göttliches Geſetz nicht verboten ſei, hat auch m neuerer
Zeit einen beredten Verteidiger gefunden In Annib ale, der chreibt:
7  Ee CO0mmunicatio IN divinis iſt threr Qtur nach nicht unerlaubt
(denn Onſt waäre EeS unrecht, die ſogenannten gemiſchten Ehen

—5 Genicot, nstitut. Theol Moral IIĩS‚ N. 0 332
Göpfert, Moraltheologie 1112, N. 9 20
Benedicetus XIV,. de synodo dioecesanaà VI. 5 n. 0

16*
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erlauben) me olche 6Ommunicatio II divinis iſt vielmehr I
dann unerlaubt, durch ſie der Schein erweckt wird, jemand
ſei ern Anhänger der verbotenen Sekte, oder wenn ſie den Indi
ferentismu nährt.“) Selbſtverſtändlich handelt Es ſich hier immer
nNUTL das göttliche Recht Die 11 aher kann auch noch eit
gehendere Verbote erlaſſen. Die hieher gehörigen Beſtimmungen
des Kirchenrechtes finden wir In Call. 1258, 1, der ſagt „Den
Gläubigen iſt nicht erlaubt, den Kulthandlungen der Akatholiken
aktiv ſich betätigen oder daran teilzunehmen.“ Dieſes Verbot
kann die 1 aber ſelbſtverſtändlich zurückziehen und tut *
auch, ſie gemiſchte Ehen rlaubt Es räg ſich aher hier au
ächlich, ob und inwieweit dieſes Ichlche Verbot der Communicatio
IN Saeris mit den Häretikern durch Camn 882 aufgehoben uLr

Daß dieſes erb01 wenigſtens Uunter beſtimmten Vorausſetzungen
durch Cl. 882 aufgehoben werde, ſcheinen auch Genicot und
Göpfert anzunehmen. Denn nach thnen kann 10 emn Häretiker oder
Schismatiker In Todesgefahr abſolvieren, wenn kein anderer Prieſter
vorhanden iſt Alſo müſſen ſie wenigſtens für dieſen Fall die ent.
ſprechende Erlaubnis ud vor EM auch die nötige Jurisdiktion
aben Für die Erteilung dieſer Erlaub nis und Jurisdiktion aber
kann NUL CdII. 882 in Betracht kommen, eil alle anderen CanlOnes

ſich damit nicht mehr beſchä Nun bietet aber der brtlau
von Cdll. 882 durchaus keine Veranlaſſung, eine Unterſcheidung
wie Genicot und Göpfert aufzuſtellen, ſondern ſpricht ohne jede
ſtinttion avon, daß mn der Todesgefahr alle Prieſter gültiger⸗
und erlaubterweiſe abſolvieren, auch wenn Eern approbierter Prieſter
zugegen iſt Hiervon enn. der Kodex nuTL die beiden ſchon öfters
erwähnten Ausnahmen

Allerdings könnte man einwenden daß vor dem Kodevx die
Meinung von Genicot und Göpfert allgemeine Anſicht de Autoren
war und daß man aher das CEue Recht nach dem en erklären

Dieſer Einwand aber überſieht, daß das neue Recht hierin
nicht mehr völlig mit dem En übereinſtimmt. Denn früher konnte
Ern Sacerdos simplex in Gegenwart eines approbierten Prieſters
1  Auch in Todesgefahr nicht abſolvieren. Dementſprechend konnte auch
Ein Häretiker oder Schismatiker In Gegenwart eines approbierten
Prieſters nicht abſolvieren. Wie aher ſchon gezeigt, kann nach dem
néEuüuen Recht auch ein Sacerdos simplex in Gegenwart eines
bierten Prieſters un Todesgefahr gültiger⸗ und erlaubterweiſe ab
ſolvieren. Demnach dürfte man wohl auch leſe Ausnahme bezüglich
der Häretiker und Schismatiker nicht mehr aufrecht erhalten önnen

Folglich alſo vom Kirchenrecht lus kein Verbot be
ſtehen bezüglich der Abſolution m Todesgefahr durch Häretiker und
Schismatiker. Damit iſt aber ſelbſtverſtändli gerade ſo wenig wie

0 D' Annibale, Summula Theol Moral 14. n. 110, nota 11
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bei der kirchlichen Erlaubnis von Miſchehen — — daß die Sache
damit immer auch chon vom moraliſchen Standpunkt QAus
erlaubt wäre Wie vielmehr chon Benedikt XIV der oben
erwähnten Stelle hervorhebt, iſt EeS äußerſt ſelten, daß mit einer
derartigen COmmunicatio kein Aergernis und keine Gefahr für den
Glauben verbunden ſei Deshalb Ird man bH Iun den meiſten
Fällen agen müſſen, auch 1IN bériculo mortis dürfe emand von
einem Häretiker oder Schismatiker die Abſolution nUuL dann erbitten,
wenn kein anderer Prieſter ſei Dieſe Ein
ſchränkung hat dann ab ihren Gru
Im Naturrecht. nd nicht Im Kirchenrecht, ondern

Aus dem eſagten ergibt ſich alſo daß das Kirchenrecht
bezüglich der Abſolution MN Todesgefahr keine anderen Einſchränkun
gen kennt als CdII 882, nämlich un bezug auf die absolutio COIM·

Plicis und auf den In en anderen Fällen aber abſolvieren
wie GdII. 882 ausdrücklich ſagt — alle Oomnes) rieſter gültig

und erlaubt.
une andere wichtige rage, die mit der Abſolution I V  8

gefahr In Verbindung teht, iſt die Frage ob eine Abſo
lution nul IN 1010 interno0 gegeben werden Urfe oder ob ſie
auch 1IN 1010 CXterno0 Tteilt werden könne. elch praktiſche
Folgen ſich Qus der Beantwortun der Frage un dem einen oder
anderen Sinne ergeben, erhellt us dem CII 2251 brt Et *
nämlich „Wenn die Abſolution IN fOro Extern0 gegeben wird, dann
gilt dies auch PTIO FfOrO interno. Wird die Abſolution aber nUL III fOro
intern0o erteilt, dann kann der Abſolvierte ſich auch IN fOro Extern0
als losgeſproche betrachten, wenn ES ohne Aergernis eſche kann.
Aber teſe Lo  rechung nicht IN F0rO CXx:tern0 ewieſen oder
rechtmäßig präſumiert werden kann, dann kann von den Obern
des forum CXxternum die Beobachtung der Zenſ verlang werden,
bis der Betreffende auch I fOr0o CXtern0 die Losſprechung erhalten
hat.“

Trotzdem aber leſe Frage, ob jemand n Todesgefahr 1 fOro
CXtern0 oder nUL In FOro interno abſolvieren könne, wichtig iſ
finde man doch aſt nirgends eine ausdrückliche Beantwortung der
elben Will man Qher zur Beantwortung dieſer rage die Autoren
einſehen, die vor dem Kodex geſchrieben haben, findet man, daß
ſie nUuL elten dieſe rage ausdrücklich behandeln Und dann anſcheinend
auch nicht einmal übereinſtimmend. Zunächſt ſei Sägmüller
wähnt. Er äußert eine Anſicht folgendermaßen: I„In artieulo mortis
hören alle Reſervationen auf In olchem Falle iſt jeder Prieſter
befugt, 1II Utroque 1010 abſolvieren.“

Andere Autoren aber, die ebenfalls vor dem odex ſchrieben,
hatten eine andere 2

1

ſu So ſchreibt Hober wenigſtens von

0 Sagmů  er, Lehrbuch des ath Wibchenvechies⸗ 782
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der Exkommunikation ferendae sententiae: „Die Einräumung, daß
bei bevorſtehender Todesgefahr jeder Prieſter IN 10rO interno
abſolvieren könne, hat ledigli den Zweck, einen Sterbenden
nicht der Gefahr des Seelenheiles auszuſetzen Endlich hat
die Ichliche Geſetzgebung allen Zeiten gefordert, daß die m
artieulo mortis von einem bloßen Prieſter Abſolvierten vor dem
hierarchiſche Obern ſich tellen aben, nunmehr auch von

PrO for0o EX:terno losgeſprochen werden und eine nor.
nungen m betreff der leiſtenden Buße und Genugtuung ent
gegenzunehmen.““ Bei der Behandlung der enſuren Atae Sen-
ehtiae allerdings Omm Kober nicht mehr darauf prechen, In
welchem Forum von denſelben abſolviert werden mu Demnach
könnte man vielleicht verſucht ſein glauben, die Autoren hätten
zwiſchen Zenſuren ferendae und Atae sententiae unterſf jeden und
für etztere auch die Abſolution In foro Externo zugeſtanden 1es
iſt jedo Im allgemeinen ſicherlich nicht der Fall Der E euge
iefür iſt Ferraris. Er chreibt nämlich ohne jede Unterſcheidung,

daß mn Todesgefahr die Pönitenten von reſervierten Sünden, die
mit einer Zenſur verbunden eien, nur bprO fOro intern0 COnsceientiae
abſolviert werden, mit der Ver  ng, ſich dem für das forum
CXternum zuſtändigen Obern ſtellen, damit ſie ſeine eiſungen
entgegennähmen und ſich gehorſam zeigten die 11 und
die ern, denen gegenüber ſie „Contumaxb' geweſen wären. Der
Obere könne ferner ange ſie vorgehen, bis ſie auch die
Abſolution PrO foro EXtern0o erhielten.?

Dieſe Auffaſſung Ferraris' wird man auch Uurchaus als be
rechtigt finden, wenn man ſich die Abſicht erinnert, 8 das
Tridentinum hatte, als ES für den Todesfall die Vollmacht verlieh,
von en Sünden und Zenſuren zu abſolvieren. Der Zweck dieſer
Beſtimmung war 14, wie das Konzil ausdrücklich hervorhebt, „daß
niemand verloren E

＋ Dieſen Geſichtspunkt aben auch
die Kanoniſten bei Erklärung des Tridentinums immer vor Ugen
behalten. Deshalb Aben ſie auch wie ſchon oben erwähn Urde

gelehrt, daß man auch im Todesfall nicht von der Suspenſion
abſolvieren nne, Eil dies zur Erreichung des vom Konzil inten⸗
ierten Zweckes nicht nötig ſei Wenn man nun bedenkt, daß dieſe
Anſicht allgemeine Billigung fand, trotzdem das Tridentinum klar
agté, man könne von En Sünden und enſuren abſolvieren
(a quibusvis peccatis 61 censuris), dann mu man ſich eigentlich
wundern, wenn die ehre ſich hätte Urchſetzen können, man dürfe
II foro (X:terno abſolvieren Denn erreichen, daß jemand nicht
verloren gehe, müſſi eine Beziehungen Ott gerege werden

Kober, Der Kirchenbann?, 461H
2 Ferraris, Bibliotheca, Verb. „Absolvere“, art I, Nu

Conéç. rid 8688. XIV, de poenit.,
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Unſere Beziehungen 3u ott werden aber in erſter Linie geregelt
H fOrO interno; alſo genügt auch die Abſolution 11 koro intern0O.

Zur erteidigung einer Abſolution IN fOro extern0 ſcheinen
ſich allerdings manche auf den rundſatz berufen: IN mortis
periculo N U 681 reservatio. ber die Betreffenden über⸗
ehen, daß Eein gewöhnlicher Prieſter oder Beichtvater, der keine
Jurisdiktion IN fOro EXterno0o hat, auch von einer nicht reſervierten
Zenſur nur IN foro interno abſolvieren kann. es war ſchon die
allgemeine Anſicht der Autoren vor dem Kodex und ird auch IM
Kodex ausdrücklich hervorgehoben, wenn ES Iun Cdll. 2253
„Von einer nicht reſervierten Zenſur kann I fOrO SaCramentali
jeder Beichtvater abſolvieren; EX:tra fOrum sacramentale jeder, der
IN foro CXterno die Jurisdiktion ber den Pönitenten 0 Aus
dem Umſtand alſo, daß wir ES In Todesgefahr III mit nicht reſer⸗
jerten Zenſuren tun aben, olg an ſich noch nicht, daß von
ihnen nun auch IN OrOo Extern0 abſolviert werden könne.

Da jedoch C  — 2253 wie ausdrücklich IM Geſetzestex hervor⸗
gehoben ird nuLr von Fällen CXTtTà mortis periculum handelt,
˙ waäre EeS denkbar, daß diejenigen, we  E von einer nicht reſer⸗
vierten Zenſ ich nuuLl IN fOrO Sacramentali abſolvieren können,
für den Todesfall wenigſtens letz durch den Kodex beſondere eit⸗
gehende ollmachten erhielten. Zum Beweis, daß dieſes un Unſerer
Frage auch atſä der Fall ſei, könnte ſich jemand auf Cdll. 202,
83, berufen, der ſagt „Wenn das Forum, für das die Gewalt ver⸗—

liehen wird, nicht enannt iſt, dann iſt anzunehmen, daß die Gewalt
brO utroque foro gegeben iſ 7.

aher muß jetzt unterſucht werden, ob die Abſolutionsgewalt,
die Kirche jetzt im Kodex für den Todesfall verlei  . ohne

Einſchränkung verliehen ird oder ob ſie ſich auf ein beſtimmtes
Drum- ezieht Andere CanOnesS als die ſchon wiederholt erwähnten

Call 882 und C&II 2252 ommen ierfür wohl nicht iun Betracht
Ausdrücklich wird nun zwar in keinem der beiden Call OneS ein

Forum genannt, aber trotzdem ſcheinen doch genug Anh altspunkte
gegeben ſein, die dartun, daß die Kirche dieſe Abſolutionsvoll⸗
machten nur für das forum IHternum gibt.
ſt *

ſt hervorzuheben, daß die Vollmacht, in Todesgefahr

von Zenſuren abſolvieren, nicht Im Buch des Kodex gegeben
wird, ondern in Call. 882 Dieſer Kanon aber Im Buch,

Litte „de poenitentia“, Kapitel „de ministro Sacramenti I11
tentiae“. Demnach ieg der Gedanke nahe, daß in dem fraglichen
Kanon keine anderen Vollmachten verliehen werden als jene, we
3UL endung des Bußſakramentes nötig ind Zur pendung
des Bußſakramentes ahber werden nuLr Vollmachten II koro intern0o
sacramental erfordert.

Dieſer Gedanke, daß nUuLr Vollmachten 1 foro interno verliehen
werden, wird zur Gewißheit, man ſieht, welchen Rekurs
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der Koderx vorſchreibt. Für dieſenigen Fälle nämlich, mn denen ern
un Todesgefahr Abſolvierter rekurrieren muß, chreibt GdII 2252
vor, daß der Rekurs 3 geſchehen habe „Ad NOormam Can. 2254.

4*5. alſo nach Norm jenes Kanons, der den Rekurs für den CasUsS
urgentior regelt. In letzterem Kanon ird aber beſtimmt, daß der
Rekurs Unter anderem eſche habe „Unter Verſchweigung
des (amens die Pönitentiarie, oder den Biſchof, oder
einen anderen Obern, der die entſprechenden Vollmachten
Der Rekurs hat alſo unächſt geſchehen die Pönitentiarie.
Nun iſt aber dieſes Tribunal nicht für das forum externum, ondern
für das forum internum zuſtändig, wie CaI. 258, 81, ausdrücklich
ſagt „Die Jurisdiktion dieſes Tribunals beſchränkt ſich auf das, was
ſich auf das forum internum bezieht.“ Demnach and auch die vorher⸗
gehende Abſolution, welche die Vorausſetzung dieſes Rekurſes iſt,
IN fOro interno

Allerdings kann nach 2254 der Rekurs auch geſchehen 77
einen Biſchof oder an einen ern, der die entſprechende ma
ha . ber dabei iſt wohl beachten, daß der Rekurs eſchehen muß
„Tetieito nomine“. Daß der Name auch verſchwiegen verden muß
beim Rekurs an einen Biſchof oder einen anderen Bevollmäch—
tigten, geht klar aus der Interpunktion des authentiſchen Textes
hervor. Es El nämlich 79 CUIII reccurrendi 81 10
kieri Ppossit g8ine gravi incommodo, retieito nomine, 20 Poeni-
tentiariam Vel 20 Episcopum aliumve Supeériorem praeditum 6ul-
tate et Standi eius mandatis.“ Wie aus dieſer 34  nterpunktion hervor⸗
geht, bezieht ſich das „reticito nomine“ geradeſo wie das „sine
gravi incommodo“ ſowohl auf „Pönitentiarie“ als auch „Biſchof“
und „anderen Obern“. Daß aber der Rekurs eſche mu IM
äußeren Rechtsbereich Unter Verſchweigung des Namens, iſt ern
juriſtiſches Unding.

Zur Bekräftigung dieſer Anſicht, daß im urgentior die
Abſolution UL In fOro interno zuläſſig ſei, kann auch auf CII. 2290
hingewieſen werden Dieſer Kanon handelt nämlich von der U8
pendierung der Vindikativſtrafen „Nn Casibus oecultis urgentioribus“
und gibt jedem Beichtvater Unter gewiſſen Vorausſetzungen die
Erlaubnis, die Vindikativſtrafen 3u ſuspendieren. Er kann aber dieſe
Vollmacht nach dem Kanon ausüben „in foro Sacramentali“.

Wenn aber „IN GaSU urgentiori“ die Abſolution In foro
interno gegeben werden kann, dann gilt asſelbe auch mn
gefahr, da 10 Call In Czug auf den Rekurs auf Can. 2254
verweiſt. Zugeſtanden muß allerdings werden, daß das, was bis
jetzt über die Abſolution bei Todesgefahr V foro interno geſagt
Urde, vielleicht nicht ſtit derſelben Sicherheit Vte on den Zen⸗
Uren zure auch behauptet werden kann von den Zenſuren ab
homine. Wenn man nämlich den Can. 2252 anſieht, dann
wird eigentlich nur für die Abſolution von Zenſuren jure auf
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Call. 2254 verwieſen. Es heißt nämlich: 57 tenentur, postquam
Convaluerint, obligatione recurrendi, 8Sub reineidentiae, 20
ilum, qui Censuralll tulit, 81 agatur de aD homine; 20

Poenitentiariam Vel 20 Episcopum allumve facultate praeditum
20 normalll Cdll — 81 de CenlsuUra zure; man⸗
ctls parendi.“ Doch man trotzdem die Verweiſung auf
Call. 2254, 81 nicht 3 au  Iepl nur auf die enſuren jure
beſchränken dürfen Denn wenn man dies tun ürde, dann könnte
man auch nicht mehr bei einer Ab olution von einer Zenſ a homine
verlangen, daß der Betreffende innerhalb eines Monates rekur⸗
riere; dieſer Rekurs iſt nämlich ULl in CAII 2254 vorgeſchrieben.
Kaum aber dürfte man wohl jemand finden, der bei einer Abſolution
von einer Zenſ ab homine nicht verlangen würde, daß der
vierte innerha eines Monates rekurriere. Demnach ſcheint die Ver
weiſung auf Can2254, , ſich auch auf die Zenſ ab homine
beziehen. Da zudem Caull. 882 die Abſolutionsvollmachten für die
Todesgefahr verlei ohne irgendeinen Unterſchied mn Ezug auf
508 brum machen, die Abſolution von den Zenſuren zure
aher 1N Or0o interno0 gegeben werden muß, möchte man

annehmen, daß auch von den Zenſuren ab homine nul 1 Oro intern0o
abſolviert berden kann.

Gibt man aber 3uU, daß von jenen Zenſuren, nit deren Abſo
[Ution die Re  *  1 verbunden ſt, UL 1 foro interno abſolviert
verden kann, dann ird man dies auch von jenen Zenſuren 3U⸗
geben müſſen, nach deren Abſolution kein Rekurs nötig iſt Für die
nnahme nämlich, daß Can. 882 für den einen Fall nur Jurisdiktion
IN 70r0 interno verleihe, für den anderen all aber Jurisdiktion
M fOro externo, bietet der Geſetzestext durchaus keinen An halts⸗
un und wo das Geſetz nich unterſ
Unterſcheiden.

cheidet, dürfen auch wir nicht

Zum Schluſſe ſei noch einmal das Reſultat dieſer Ausführungen
über die Abſolutionsvollmachten M Todesgefahr ſeiner Hauptſache
nach Arz zuſammengefaßt. Es läßt ſich In folgende Sätze leiden

Bei einem wohlbegründeten weifel, ob jemand un
Todesgefahr ſei, kann man gültiger— und erlaubterweiſe von
den durch den Kodex verliehenen Vollmachten G brauch machen

II In Todesgefahr kann von ENn Sünden nd Zenſuren
abſolviert werden. Von Vindikativſtrafen aber kann nich dis⸗
enſier verden

IIIL Dieſe Vollmachten haben alle gültig geweihten
Prieſter ohne jede Ausnahme. Die gültige und erlaubte Aus⸗
übung dieſer Vollmachten iſt auch nicht abhängig von der M
weſenheit eines approbierten Prieſters oder eines Prieſters,
der in bezug auf die Reſervate beſondere Vollmachten hat
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Wer jedoch den vorgeſchriebenen Rekurs- nicht einlegt, der
ErfGA wieder der Zenſur aber jemand die erhaltenen
Weiſungen nicht aus, dann tritt die Zenſur nicht eln

Dieſe Abſolutionsvollmachten aber können nur1N fOr O intern0 ausgeübt werden
In dieſen Beſtimmungen tritt uns as alte Recht MN ſeinen

Grundzügen entgegen. Zugleich aber wir auch, wie die Er
fahrungen, welche die 1 Im Qufe der Zeiten geſammelt hat,
m manchen Punkten eine weitere Ausgeſtaltung herbeigeführt haben
Dieſe Abänderungen önnen allerdings öfters nuLl feſtgeſtellt werden
durch aufmerkſames Udrum des odex Noch größere orgfa
und Aufmerkſamkeit aber iſt nötig, QAus manchmal anſcheinendunbedeutenden Aenderungen die wichtigen Folgerungen ziehen
Hier bietet ſich ſi noch ein weites, dankbares Feld für die
wiſſenſchaftliche Durchdringung und Bearbeitung des Koden Sein
Erſcheinen hat das kirchenrechtliche Studium nicht überflüſſig
gemacht, ondern, wie die Zukunft immer beſſer zeigen wird, ih
einen mächtigen Antrieb gegeben.

Erziehungstätigkeit und Uchmisen
In den Dereinigten Itaaten Uordamerikas.

Von Rev Schulze H/ D., St. Franeis, Wis.,
Fortſetzung.)

Die öffentlichen Schulen in der Kolonialzeit und auch noch auf
ſpätere Jahrzehnte hinaus Schöpfungen der Gemeinde, der
bürgerlichen oder religiöſen, die Qus eigener Initiative der Gemeinde⸗
mitglieder hervorgegangen und deshalb von der betreffenden Ge
meinde allein reguliert wurden Mit der Entwicklung des Landes
trat auf dem Schulgebiete In dieſer Beziehung eine Aenderung eyn.
Man begann die Schulen organiſieren, erſt indem man eine County
(Kreis)⸗Schulbehörde chuf und dann auch dadurch, daß man die
Spitze des Staates Beamte ſtellte, E das Schulweſen innerhalb
der Staatsgrenzen ordnen oder doch einen gewiſſen Einfluß auf das

auszuüben en ollten County⸗Schulbehörden wurden
erſt eingeführt Im Staate Newj Hork Andere Staaten folgten bald
nach Euté exiſtiert eine Behörde wohl in En Landesteilen.
Die Aufgabe dieſer Behörde (County SchoOOl Oa umfaßt ver⸗
ſchiedene Tätigkeiten, die Prüfung der Lehramtskandidaten, die Aus
ellung der Zertifikate oder Diplome, die 3zUm Lehren berechtigen,
gelegentliche Beſuche mn den Schulen E allgemeiner Aufſicht

Die Art und Weiſe der Schaffung dieſer Behörde iſt verſchieden
In verſchiedenen egenden. Meiſtens werden die Mitglieder vom

gewählt, wa manche 0  Elle hat, eil hiedurch das Amt


